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GFT Technologies AktiengesellschaftGFT Technologies Aktiengesellschaft  
StuttgartStuttgart  
ISIN DE0005800601ISIN DE0005800601  
WKN 580060WKN 580060  

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlungordentlichen Hauptversammlung  

der GFT Technologies Aktiengesellschaft,der GFT Technologies Aktiengesellschaft, die am die am

31. Mai 2011 um 10:00 Uhr 31. Mai 2011 um 10:00 Uhr   

im Corporate Center der GFT Technologies AG,im Corporate Center der GFT Technologies AG,  

Filderhauptstraße 142,Filderhauptstraße 142,  

70599 Stuttgart-Plieningen70599 Stuttgart-Plieningen

stattfindet.stattfindet.



TagesordnungTagesordnung

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und  

des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2010,  

des Lageberichts für die GFT Technologies AG und den 

Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäfts­

jahr 2010 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu 

den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das 

am 31.12.2010 abgelaufene Geschäftsjahr

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung  

des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2010

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn  

für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von 6.521.591,99 € wie 

folgt zu verwenden:

Ausschüttung von 0,15 € Dividende  

je dividendenberechtigter Stückaktie: 3.948.891,90 €

Gewinnvortrag auf neue Rechnung: 2.572.700,09 €

Bilanzgewinn: 6.521.591,99 €

	 Die Dividendensumme beruht auf den am Tag der Aufstel-

lung des Jahresabschlusses durch den Vorstand nach Kenntnis 

der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr 2010 

dividendenberechtigten Stückaktien. Sollte sich die Zahl dieser 

dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversamm-

lung ändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend 

angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der 

unverändert eine Dividende von 0,15 € je für das abgelaufene 

Geschäftsjahr 2010 dividendenberechtigte Stückaktie vorsieht. 

Der auf nicht dividendenberechtigte Stückaktien entfallende 

Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.
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3. 	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  

des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 

Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. 	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

5. 	 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschluss­

prüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht 

des Zwischenfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2011

	 Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a) 	 Die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungs

gesellschaft, Düsseldorf, Niederlassung Stuttgart, wird zum  

Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-

jahr 2011 bestellt.

b) 	 Die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Düsseldorf, Niederlassung Stuttgart, wird zum 

Prüfer für die prüferische Durchsicht des Abschlusses und des 

Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 

2011 bestellt.

6. 	 Wahlen zum Aufsichtsrat

	 Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 

AktG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mit-

gliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt 

werden.

	 Das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Dr. Simon Kischkel hat 

sein Amt mit Wirkung zum 31. Dezember 2010 niedergelegt. 

Auf Antrag der Gesellschaft hat das Amtsgericht Stuttgart mit 

Beschluss vom 14. Januar 2011 Herrn Dr. Paul Lerbinger als Mit-

glied des Aufsichtsrats bestellt. Diese Bestellung wurde entspre-

chend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance 
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Kodex bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 31. Mai 2011 

befristet beantragt und soll nun für die verbleibende Amtszeit 

des Aufsichtsrats erfolgen.

	 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Franz Niedermaier hat 

sein Amt mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung 

2011 niedergelegt. 

	 Der Aufsichtsrat schlägt daher der Hauptversammlung vor,  

die folgenden Personen bis zum Ablauf der Hauptversammlung, 

die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2013 beschließt, als Aufsichtsratsmitglied zu wählen:

a)	 Herr Dr. Paul Lerbinger, Vorstandsvorsitzender der HSH Nord-

bank AG, mit Wohnort in München; 

	 Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder Man

date in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

von Wirtschaftsunternehmen:

–	 MainFirst Bank AG  

(Mitglied des Aufsichtsrats)

b)	 Herr Dr. Ing. Andreas Bereczky, Produktionsdirektor ZDF,  

mit Wohnort in Eschweiler;

	 Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder Man

date in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

von Wirtschaftsunternehmen:

–	 alfabet AG, Berlin 

(Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)

–	 Software AG, Darmstadt 

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

	 Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

	 Der Aufsichtsrat wird als Kandidaten für den Aufsichtsrats

vorsitzenden im Fall seiner Wahl Herrn Dr. Paul Lerbinger 

vorschlagen.
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7.	 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten 

Kapitals gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung und Schaffung 

eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung  

zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende 

Satzungsänderung

	 Das bestehende, in § 4 Abs. 5 der Satzung geregelte Genehmig-

te Kapital der Gesellschaft läuft am 22.05.2011 aus. Um den 

Finanzierungsspielraum der Gesellschaft langfristig zu sichern, 

soll ein neues Genehmigtes Kapital beschlossen werden.

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a)	 Die Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung, das Grund

kapital der Gesellschaft bis zum 22.05.2011 zu erhöhen (Geneh-

migtes Kapital), wird aufgehoben. 

b)	 Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft 

bis zum 30.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig 

oder in Teilbeträgen mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den 

Inhaber lautender Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um 

bis zu insgesamt Euro 10.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital). 

	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

–	 um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

–	 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung 

von Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder 

Beteiligungen an Unternehmen; 

–	 bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, wenn der Aus- 

gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesent-

lich unterschreitet und der auf die neuen Aktien, für die das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 

anteilige Betrag des Grundkapitals 10 v. H. des Grundkapi

tals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung;

–	 bei einer Kapitalerhöhung zur Ausgabe von Belegschaftsak-

tien, wenn der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
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ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag 

des Grundkapitals 10 v. H. des Grundkapitals nicht über-

steigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 

	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhun-

gen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. 

c)	 § 4 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

	 »(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-

schaft bis zum 30.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals durch Ausgabe neuer, 

auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- und/oder Sach-

einlagen um bis zu insgesamt Euro 10.000.000,00 zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital). 

	 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

–	 um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

–	 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung 

von Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder 

Beteiligungen an Unternehmen;

–	 bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, wenn der Aus- 

gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesent-

lich unterschreitet und der auf die neuen Aktien, für die das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 

anteilige Betrag des Grundkapitals 10 v. H. des Grundkapi

tals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung;

–	 bei einer Kapitalerhöhung zur Ausgabe von Belegschafts

aktien, wenn der auf die neuen Aktien, für die das Bezugs-

recht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 

Betrag des Grundkapitals 10 v. H. des Grundkapitals nicht 

übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
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	 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhun-

gen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen.« 

8. 	 Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten  

Kapitals I/1999 gemäß § 4 Abs. 6 a) der Satzung

	 Die nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung 

vom 4. Juni 1999 ausgegebenen Bezugsrechte können nicht 

mehr ausgeübt werden. Neue Bezugsrechte nach Maßgabe des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 4. Juni 1999 sollen 

nicht gewährt werden. Deshalb soll das Bedingte Kapital I/1999 

aufgehoben werden. 

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)	 Das Bedingte Kapital I/1999 gemäß § 4 Abs. 6 a) der Satzung 

wird aufgehoben.

b)	 § 4 Abs. 6 a) der Satzung wird ersatzlos gestrichen.  

§ 4 Abs. 6 b) der Satzung wird zu § 4 Abs. 6 der Satzung.

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 in Verbindung  

mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu TOP 7 über die Gründe  

für den Ausschluss des Bezugsrechts 

Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 in Verbindung mit  

§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu TOP 7 über die Gründe für den Aus-

schluss des Bezugsrechts den nachfolgenden Bericht:

Die unter TOP 7 vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer 

Aktien im Rahmen eines Genehmigten Kapitals sieht mehrere Vor-

aussetzungen vor, bei deren Vorliegen das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. 

Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, um Spitzen-

beträge vom Bezugsrecht auszunehmen. 

Dieser Bezugsrechtsausschluss kann erforderlich sein, um ein prak-

tikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen 

vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden 

durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich 
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für die Gesellschaft verwertet. Dieser Anwendungsfall des Bezugs-

rechtsausschlusses dient lediglich der erleichterten technischen 

Durchführung einer Kapitalerhöhung. 

Das Bezugsrecht soll außerdem bei Sachkapitalerhöhungen zur 

Gewährung von Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unterneh-

men oder Beteiligungen an Unternehmen ausgeschlossen werden 

können. 

Damit soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität gegeben 

werden, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unter-

nehmen oder Beteiligungen schnell und flexibel zu nutzen. Die GFT 

Technologies AG steht im globalen Wettbewerb und muss daher 

auch jederzeit in der Lage sein, in den internationalen Märkten und 

im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. 

Dazu gehört auch die Möglichkeit, Unternehmen oder Beteiligun-

gen hieran zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwerben. 

Der Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen erfolgt oft durch 

eine Gegenleistung in Geld. In bestimmten Fällen sind Anbieter 

aber auch an einer (teilweisen) Gegenleistung in Form von Aktien 

interessiert (Aktientausch). Käufer, die einen Aktientausch anbieten 

können, haben somit einen Wettbewerbsvorteil beim Erwerb von 

Beteiligungen. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Akquisitionswäh-

rung einzusetzen, gibt der Gesellschaft den notwendigen Spiel- 

raum, sich bietende Erwerbschancen schnell und flexibel zu nutzen 

und stärkt damit ihre Wettbewerbsposition. Für derartige Maß-

nahmen muss das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können. 

Da Unternehmenskäufe in der Regel kurzfristig erfolgen müssen, 

bedarf es eines Genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand – mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. 

Das Bezugsrecht soll ferner bei Kapitalerhöhungen gegen Barein-

lage um bis zu 10 v. H. des Grundkapitals ausgeschlossen werden 

können. Dadurch soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats kurzfristig auf anstehende Finan-

zierungserfordernisse reagieren und strategische Entscheidungen 

umsetzen zu können. Diese gesetzlich ausdrücklich vorgesehene 

Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung 

in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen zu nutzen und 
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dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen 

Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigen-

kapitalbasis zu erreichen. Die Ermächtigung umfasst einen Betrag 

von bis zu 10 v. H. des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Verwal-

tung wird im Falle der Ausnutzung dieser Möglichkeit der Kapital-

erhöhung einen etwaigen Abschlag des Ausgabepreises gegenüber 

dem Börsenkurs dahingehend beschränken, dass Letzterer nicht 

wesentlich unterschritten wird. Eine derartige Kapitalerhöhung führt 

wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß 

zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhö-

hung mit einem Bezugsrecht der Aktionäre. Da die neuen Aktien 

zu einem Ausgabebetrag nahe am Börsenkurs ausgegeben werden, 

kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote 

Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben. 

Das Bezugsrecht kann ferner für den Fall der Ausgabe von Aktien 

an Mitarbeiter der GFT Technologies AG und ihrer Konzerngesell-

schaften ausgeschlossen werden. Die Ausgabe von Belegschafts

aktien ist vom Gesetzgeber gewünscht und ist daher in erleichterter 

Form möglich. Zweck der Ausgabe von Mitarbeiteraktien ist in 

erster Linie die Integration und langfristige Bindung von Mitarbei-

tern an das Unternehmen. Bei Festlegung des Ausgabebetrags kann 

eine bei Belegschaftsaktien übliche Vergünstigung erfolgen. Diese 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ist ebenfalls auf bis zu 

10 v. H. des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. 

Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er  

von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung und zum Bezugsrechts-

ausschluss Gebrauch macht. Er wird das Bezugsrecht nur dann 

ausschließen, wenn die in diesem Bericht abstrakt umschriebenen 

Tatbestände vorliegen und der Bezugsrechtsausschluss im konkreten 

Fall im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur falls 

diese Voraussetzungen vorliegen, wird auch der Aufsichtsrat die 

erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Ka-

pitals und zum Bezugsrechtsausschluss erteilen. Dabei überprüfen 

Vorstand und Aufsichtsrat im Einzelfall, ob der Bezugsrechtsaus-

schluss erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der 

Gesellschaft geboten ist. 

Der Vorstand der GFT Technologies AG
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Voraussetzungen für die Teilnahme Voraussetzungen für die Teilnahme   
an der Hauptversammlung an der Hauptversammlung   
und die Ausübung des Stimmrechts und die Ausübung des Stimmrechts 

a)	 Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der 

Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss in deutscher oder 

englischer Sprache erfolgen und bedarf der Textform.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und  

zur Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nachzuweisen  

(§ 18 Abs. 2 der Satzung). Zum Nachweis ist eine in Textform und  

in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des 

depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz (Berechtigungs-

nachweis) erforderlich. Dieser Berechtigungsnachweis muss sich 

auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptver-

sammlung, also auf den 10. Mai 2011 (00:00 Uhr), beziehen 

(»Nachweisstichtag«). 

Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen der Ge- 

sellschaft bis spätestens 24. Mai 2011 (24:00 Uhr) unter folgender 

Adresse zugehen:

GFT Technologies AG 

c/o Computershare HV-Services AG 

Prannerstraße 8 

80333 München

Telefax:	 +49 89 30903-74675 

E-Mail:	 anmeldestelle@computershare.de
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b)	 Bedeutung des Nachweisstichtags  

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Haupt-

versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, 

wer den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat. 

Dies bedeutet, dass Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nach-

weisstichtag erworben haben, weder an der Hauptversammlung 

teilnehmen können noch Stimmrechte in der Hauptversammlung 

haben. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Ver-

äußerbarkeit der Aktien. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem Nach-

weisstichtag veräußern, sind deshalb – bei rechtzeitiger Anmeldung 

und Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes – im Verhältnis zur 

Gesellschaft trotzdem zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung ihres Stimmrechts berechtigt. Der Nachweisstichtag 

ist für die Dividendenberechtigung ohne Bedeutung. 

c)	 Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 

durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, 

eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, aus-

üben lassen. Auch in diesem Fall sind eine rechtzeitige Anmeldung 

und der Nachweis der Berechtigung erforderlich. 

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung 

oder eine diesen nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder 

Institution bevollmächtigt wird, bedarf die Erteilung der Vollmacht, 

ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft der Textform. Bei der Bevollmächtigung von Kre-

ditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 AktG 

gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten die gesetzlichen 

Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. 

Die Vollmacht kann entweder durch Erklärung gegenüber der 

Gesellschaft oder durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmäch-

tigenden erteilt werden. Erfolgt die Erklärung gegenüber dem zu 

Bevollmächtigenden, bedarf es eines Nachweises der Vollmachts

erteilung gegenüber der Gesellschaft in Textform.
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Aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten können den Nachweis 

der Bevollmächtigung am Tag der Hauptversammlung im Rahmen 

der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbringen 

oder den Nachweis der Gesellschaft in Textform unter der folgen-

den Adresse (auch elektronisch) übermitteln:

GFT Technologies AG 

Investor Relations 

Filderhauptstraße 142 

70599 Stuttgart

Telefax: 	 +49 711 62042-301 

E-Mail:	 hv2011@gft.com  

Vollmachtserteilungen sind auch während der Hauptversammlung 

möglich. Dafür können die Formulare verwendet werden, die den 

an die Aktionäre ausgegebenen Stimmkarten beigefügt sind. 

Die von der Gesellschaft ausgestellten Eintrittskarten enthalten ein 

Formular, das zur Vollmachtserteilung verwendet werden kann.

d)	 Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Die Gesellschaft bietet den Aktionären zudem an, Vollmachten an 

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu erteilen. 

Auch in diesem Fall sind eine rechtzeitige Anmeldung und der Nach

weis der Berechtigung erforderlich. Diesen Stimmrechtsvertretern 

müssen neben einer Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung 

des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind ver-

pflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Eine Ausübung der Stimm-

rechte durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach eigenem 

Ermessen ist nicht möglich. Die Erteilung der Vollmachten an die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf sowie 

der Nachweis der Bevollmächtigung können vor der Hauptversamm-

lung in Textform erteilt werden. Die Aktionäre werden gebeten, für 

die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter das entsprechende Formular zu 

verwenden, welches auf der Eintrittskarte abgedruckt ist. 
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Die Vollmachten und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft sind in Textform an nachfolgend genannte Anschrift bis 

spätestens 27. Mai 2011 (24:00 Uhr) zu übermitteln:

GFT Technologies AG 

c/o Computershare HV-Services AG 

Prannerstraße 8 

80333 München

Telefax:	 +49 89 30903-74675 

E-Mail:	  hv2011@gft.com 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Ge-

sellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
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Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge   
und Auskunftsrechteund Auskunftsrechte

a) 	 Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen  

einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den anteiligen  

Betrag von 500.000 € erreichen, können verlangen, dass Ge-

genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 

eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen der 

Gesellschaft schriftlich mindestens 30 Tage vor der Hauptversamm-

lung – der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung 

sind dabei nicht mitzurechnen –, also bis spätestens zum Ablauf des 

30. April 2011 (24:00 Uhr), zugehen. Später zugegangene Ergän-

zungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Die Aktionäre werden 

gebeten, entsprechende Ergänzungsverlangen an die folgende 

Adresse zu richten: 

GFT Technologies AG 

Investor Relations 

Filderhauptstraße 142 

70599 Stuttgart

Die Antragsteller haben nach Maßgabe von § 122 Abs. 2, Abs. 1 

Satz 3 in Verbindung mit § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, 

dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptver-

sammlung, also seit dem 28.02.2011, Inhaber der Aktien sind.

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen der Tagesordnung 

werden – soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt gemacht 

wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektroni-

schen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 

Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 

kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union 

verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetseite  

www.gft.com/hv bekannt gemacht. 
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b)	 Gegenanträge und Wahlvorschläge  

gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG   

Die Aktionäre können zudem Gegenanträge gegen Vorschläge 

von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der 

Tagesordnung an die Gesellschaft stellen sowie Wahlvorschläge 

übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen 

sein; Wahlvorschläge bedürfen keiner Begründung. Gegenanträge 

und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung sind 

ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

GFT Technologies AG 

Investor Relations 

Filderhauptstraße 142 

70599 Stuttgart

Telefax: 	 +49 711 62042-301 

E-Mail: 	  hv2011@gft.com 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge 

müssen nicht zugänglich gemacht werden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der  

Gesellschaft unter der vorstehend angegebenen Adresse mindes-

tens 14 Tage vor der Hauptversammlung – der Tag des Zugangs 

und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurech-

nen –, also bis zum 16. Mai 2011 (24:00 Uhr), zugegangen sind, 

werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer zugänglich 

zu machenden Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 

Verwaltung unverzüglich über die Internetseite www.gft.com/hv 

zugänglich gemacht.

Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines Ge-

genantrags und seiner Begründung sowie eines Wahlvorschlags 

absehen, wenn die Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 AktG 

vorliegen. Die Ausschlusstatbestände sind auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.gft.com/hv dargestellt. Wahlvorschläge 

werden zudem nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen,  
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den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Per-

son und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern An-

gaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthalten.  

c)	 Auskunftsrechte von Aktionären gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 

einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage 

des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Un-

ternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 

Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen 

sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen 

der Aussprache zu stellen. 

Der Vorstand ist berechtigt, in bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG 

geregelten Fällen die Auskunft zu verweigern. Die Tatbestände, 

in denen der Vorstand berechtigt ist, die Auskunft zu verweigern, 

sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.gft.com/hv 

dargestellt. 

d) 	 Informationen nach § 124a AktG und weitergehende  

Erläuterungen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversamm-

lung zugänglich zu machenden Unterlagen, einschließlich der 

erforderlichen Informationen nach § 124a AktG, Anträge von  

Aktionären sowie weitergehende Erläuterungen zu den Rechten  

der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 

Abs. 1 AktG sind ab Einberufung der Hauptversammlung über  

die Internetseite der Gesellschaft unter www.gft.com/hv abrufbar. 

Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während 

der Hauptversammlung zugänglich sein.  
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Aktien und StimmrechteAktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind ins

gesamt 26.325.946 nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft aus-

gegeben. Jede nennwertlose Stückaktie der Gesellschaft gewährt 

eine Stimme (§ 19 Abs. 1 der Satzung). Zum Zeitpunkt der Einberu-

fung der Hauptversammlung bestehen damit insgesamt 26.325.946 

Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Stuttgart, im April 2011

GFT Technologies AG

Der Vorstand
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GFT Technologies AG

Filderhauptstraße 142 

70599 Stuttgart 

Deutschland

➔  Mit dem Auto

 Aus Richtung Karlsruhe (A8) oder Singen (A81): Verlassen Sie die A8 bei der 

Ausfahrt 53a (Stuttgart-Messe/Flughafen). Biegen Sie links auf die L1192 ab und 

folgen Sie der Ausschilderung nach Stuttgart-Plieningen. Fahren Sie nach dem 

Ortseingang Plieningen links auf die Filderhauptstraße und folgen Sie dieser in 

Richtung Hohenheim. Am Kreisverkehr nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Auf der 

rechten Seite sehen Sie das Corporate Center der GFT Technologies AG. Ordnen 

Sie sich nun an der Ampel rechts ein und biegen Sie in die Adornostraße ein.  

Nach 100 m fahren Sie rechts auf den Parkplatz. 

Aus Richtung München (A8): Verlassen Sie die A8 bei der Ausfahrt 53b 

(Stuttgart-Plieningen) und fahren Sie geradeaus über die Kreuzung. Folgen Sie 

nun rechts der Bernhäuser Straße in Richtung Plieningen. Fahren Sie auf der Bern-

häuser Straße, die in die Filderhauptstraße übergeht, in Richtung Hohenheim. Am 

Kreisverkehr nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Auf der rechten Seite sehen Sie das 

Corporate Center der GFT Technologies AG. Ordnen Sie sich nun an der Ampel 

rechts ein und biegen Sie in die Adornostraße ein. Nach 100 m fahren Sie rechts 

auf den Parkplatz. 

➔  Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Vom Hauptbahnhof Stuttgart fahren Sie mit der S-Bahn S1, S2 oder S3 bis nach 

Vaihingen und steigen dann in die Stadtbahn U3 bis zur Endhaltestelle Plieningen 

Garbe (ca. 44 Min.). Alternativ nehmen Sie ab Hauptbahnhof die Stadtbahn U6 

nach Möhringen (Bahnhof) und steigen dort in die Stadtbahn U3 nach Plieningen 

Garbe um (ca. 30 Min.).

AnfahrtAnfahrt

AUS RICHTUNG MÜNCHEN

Ausfahrt 53b
Stuttgart-PlieningenFlughafen Stuttgart

AUS RICHTUNG KARLSRUHE/SINGEN

Ausfahrt 53a
Flughafen / Messe /
Stuttgart-Plieningen

Echterdinger Straße

Filderhauptstraße

Garbenstraße

Adornostraße

Wollgrasweg

Bernhäuser Straße

U

A8

A8

P
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Ausfahrt 
Leinfelden-
Echterdingen 
Mitte

S.-Hohenheim
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Antwort

➔	 Ich interessiere mich für die GFT Aktie als …

	 	 … privater Anleger

	 	 … institutioneller Anleger

	 	 … Analyst

	 	 … Finanz-/Wirtschaftsjournalist

➔	 	� Bitte schicken Sie mir Ihren Geschäftsbericht 2010 zu

	 	� Bitte registrieren Sie mich  

in Ihrer Investor Relations-Datenbank

	 	� Bitte ändern Sie meine Adresse  

in Ihrer Investor-Relations-Datenbank

	 	� Bitte streichen Sie mich aus  

Ihrer Investor-Relations-Datenbank



GFT Technologies AG

Filderhauptstraße 142 

70599 Stuttgart 

Deutschland

T +49 711 62042-440 

F +49 711 62042-301

ir@gft.com

www.gft.com


